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A. Einleitung

I. Die Wasserversorgung in Deutschland

Mit einemWasserdargebot von 188 Milliarden Kubikmeter zählt Deutschland zu
den wasserreichen Ländern der Welt.1 Das Wasserdargebot setzt sich aus der Menge
an Grund- und Oberflächenwasser, das pro Jahr durch Niederschläge, abzüglich
Verdunstung, und durch Zufluss aus den Nachbarstaaten theoretisch verfügbar ist,
zusammen.2 Insgesamt verbleiben 86,7% der jährlichen Wassermenge ungenutzt,
nur 2,7% des genutzten Wasservorkommens werden durch die öffentliche Was-
serversorgung verbraucht; der Rest entfällt auf die Energieversorgung (7,2%),
Bergbau verarbeitendes Gewerbe (3,2%) sowie die Landwirtschaft (0,2%).3

Nach Angaben des Umweltbundesamtes gibt es in Deutschland 5.729 Wasser-
versorgungsunternehmen,4 dabei stehen einer Vielzahl von kleinen Wasserversor-
gungsunternehmen eine kleine Anzahl großer Versorgungsunternehmen gegenüber.5

Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten zeigt sich, dass der deutsche
Trinkwassermarkt mit seiner Anzahl an Wasserversorgungsunternehmen deutlich
kleinteiliger aufgeteilt ist. So entfallen in Deutschland auf eine Million Einwohner
ca. 88 Wasserversorger, wohingegen sich diese Zahl in den Niederlanden auf le-
diglich 4,4, in Italien auf 2,3, imVereinigtenKönigreich auf 0,7 und in Frankreich auf
nur 0,13 beläuft.6

Mithin gilt der Trinkwassermarkt – insbesondere im europäischen Vergleich – als
fragmentiert.7 Dieser in absoluten Zahlen nachdrücklich auffallende Umstand lässt
sich in Teilen durch den in § 50 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) normierten

1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Wasserwirtschaft
in Deutschland, 2017, S. 29, 51 (Abbildung 17), abrufbar unter: https://www.umweltbundes
amt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/uba_wasserwirtschaft_in_deutschland_2
017_web_aktualisiert.pdf (zuletzt aufgerufen am 17.4.2023).

2 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Wasserwirtschaft
in Deutschland, 2017, S. 29.

3 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Wasserwirtschaft
in Deutschland, 2017, S. 51, die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2013.

4 Umweltbundesamt, Öffentliche Wasserversorgung, abrufbar unter: https://www.umwelt
bundesamt.de/daten/wasser/wasserwirtschaft/oeffentliche-wasserversorgung#grundwasser-ist-
wichtigste-trinkwasserressource (zuletzt aufgerufen am 17.4.2023).

5 Scholl, in: Immenga/Mestmäcker, 6. Aufl. 2020, GWB, § 31 Rn. 10; Sauer/Stecker,
ZögU 2003, 259, 260.

6 Sauer/Stecker, ZögU 2003, 259, 260.
7 Monopolkommission, 18. Hauptgutachten 2008/2009, S. 49.
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Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung erklären. Danach ist der Wasserbedarf
der öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu
decken, soweit nicht überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit entge-
genstehen. Solche überwiegenden Gründe des Allgemeinwohls liegen vor allem
dann vor, wenn eine ausreichende Wassermenge in Ortsnähe nicht zur Verfügung
steht oder nicht mit vertretbarem Aufwand sichergestellt werden kann. Der Zweck
des Grundsatzes der ortsnahen Wasserversorgung liegt insbesondere in einem ver-
antwortungsbewussten Umgang und damit Schutz regionaler Ressourcen8, um so
einen flächendeckenden Grundwasserschutz zu verwirklichen.9 Außerdem wird so
eine Überforderung der schützenswerten Wasservorkommen verhindert10 und das
Wasser als Lebensquelle bestmöglich behütet. Schließlich werden durch eine orts-
nahe Wasserversorgung die mit demWassertransport einhergehenden Gefahren und
unerwünschten Nebenwirkungen, wie die Verunreinigung des Trinkwassers oder der
Energieverbrauch durch Pumpeneinsatz, minimiert.11 Letztlich wird durch den
Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung eine „Selbstdisziplinierung aus Selbst-
interesse“ angestrebt, da so die Wasserversorgung negativ beeinflussende Ent-
scheidungen (zum Beispiel zum Bau von Industrie-, und Gewerbeanlagen oder
Großbauprojekten) nur getroffen werden (sollen), wenn die – aufgrund der räum-
lichen Nähe der Entscheidenden – Bereitschaft zum Tragen der Konsequenzen be-
steht.12

II. Monopole im Wassermarkt als Problem?

Die Wasserversorgung in Deutschland ist monopolisiert. Die Monopolstellung
der Wasserversorgungsunternehmen ergibt sich zum einen faktisch aus der Orts-
gebundenheit der Leitungsnetze, das heißt fehlenden Leitungsverbindungen zu be-
nachbarten Leitungsnetzen und zum anderen aus rechtlichen Vorgaben zu An-
schluss- und Benutzungszwängen in der jeweiligen Gebietskörperschaft.13 Die
Stellung als Monopolist wird durch verschiedenartige Faktoren begründet und be-
günstigt. Die Hauptkosten der Wasserversorgung liegen in der Etablierung der In-
frastruktur14 – im Wesentlichen dem Aufbau eines Versorgungsnetzes durch die
Verlegung von Wasserrohren – so dass der Aufbau eines parallelen Infrastruktur-
netzwerkes für potenzielle Konkurrenten schon aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten unrentabel ist. Ebenso verhindern hohe Transportkosten die Etablierung

8 Hendler/Grewing, ZUR-Sonderheft 2001, 146, 148.
9 Reinhardt, NuR 2004, 82, 87.
10 Breuer, NVwZ 2009, 1249, 1251.
11 Breuer, NVwZ 2009, 1249, 1251; Hendler/Grewing, ZUR-Sonderheft 2001, 146, 148.
12 Hendler/Grewig, ZUR-Sonderheft 2001, 146, 148.
13 Scholl, in: Immenga/Mestmäcker, 6. Aufl. 2020, § 31 GWB, Rn. 11.
14 Bundeskartellamt, Bericht über die großstädtische Trinkwasserversorgung in Deutsch-

land, 2016, S. 19.
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eines Durchleitungswettbewerbes.15 Zum anderen kommen mit regelmäßig vor-
herrschenden Anschluss- und Benutzungszwängen16 des örtlichen Wasserversorgers
rechtliche Hürden hinzu, die eine Aufweichung monopolartiger Strukturen verhin-
dern.17

Der die Monopolstellung kennzeichnende fehlende Wettbewerb als Kontrollin-
strument für die Entgelthöhe eröffnet der überwiegenden Mehrzahl der Wasser-
versorgungsunternehmen die Möglichkeit zur Erhebung von Entgelten, deren Höhe
Ineffizienzkosten beinhalten und im Ergebnis als missbräuchlich angesehen werden
kann.

Sofern in einem Markt mehrere Anbieter agieren, herrscht ein Wettbewerb, in
dessen Folge die Anbieter nur solche Preise verlangen können, welche in einem
angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen, da sich im Falle überhöhter Preise
Kundenströme Konkurrenzanbietern zuwenden werden.18 Preise haben somit in
durchWettbewerb beherrschten Märkten eine Steuerungs- und Signalfunktion.19 Für
den Fall, dass der Wettbewerb in einem Markt aufgrund monopolistisch ausgebil-
deter Strukturen fehlt, entfällt auch die Steuerungs- und Signalfunktion der ver-
langten Preise, so dass in der Folge das angemessene Preis-Leistungs-Verhältnis
gefährdet sein kann.20 Monopole tendieren dazu, die aus mangelndem Wettbewerb
folgenden Ineffizienzen auf Verbraucher umzulegen, da diese über keine alternativen
Anbieter verfügen.

Im Rahmen von Effizienzkonzepten kann zwischen statischer und dynamischer
Effizienz unterschieden werden.21 Die statische Effizienz umreißt die Frage, ob die
für ein Angebot vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden (sog. allokative
Effizienz) und dieHerstellung desGutes unter demgeringstmöglichenKosteneinsatz

15 Monopolkommission, 19. Hauptgutachten 2008/2009, S. 52 f. (Rn. 18); Monopolkom-
mission, Sondergutachten 63, S. 57 f. (Tz. 121).

16 Ein Anschluss- und Benutzungszwang verpflichtet Grundstückseigentümer zum An-
schluss des Grundstücks an eine bestimmte Einrichtung (Anschlusszwang) und zur aus-
schließlichen Nutzung dieser Einrichtung (Benutzungszwang). Die rechtliche Grundlage
dafür bieten die meisten Gemeindeordnungen der Bundesländer, die bei Vorliegen der Vor-
aussetzung eine Anordnung des Anschluss- und Benutzungszwanges durch Satzungserlass
gestatten. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang auf § 9 Satz 1 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen verwiesen: „Die Gemeinden können bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung
für die Grundstücke ihres Gebiets den Anschluß an Wasserleitung […] (Anschlußzwang) und
die Benutzung dieser Einrichtungen […] (Benutzungszwang) vorschreiben.“, vgl. auch Aus-
führungen unter B. I. 1. c), S. 34.

17 Scholl, in: Immenga/Mestmäcker, 6. Aufl. 2020, § 31 GWB, Rn. 11.
18 Gersdorf, ZWeR 2016, 113, 114 f.
19 Gersdorf, ZWeR 2016, 113, 115; Monopolkommission, 20. Hauptgutachten 2012/2013,

S. 469 (Rn. 1201).
20 Gersdorf, ZWeR 2016, 113, 115.
21 Bovenzi/Pisarkiewicz, The Role of Efficiency Claims in Antitrust Proceedings, Back-

ground Note, S. 11, 12 ff.
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